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Bitte speichern Sie den Fragebogen als Erstes auf Ihren Rechner. 
Nach Beantwortung der Fragen speichern Sie bitte erneut und senden dann den Bogen als 
Dateianhang an folgende Mail-Adresse: 
e-fortbildung@kzv-sachsen.de 
 
Bitte denken Sie daran, Ihren Namen und Ihre Abrechnungsnummer am Ende dieser Seite 
anzugeben. 
 
 
Januar-Februar 2024 
 

1.  
Kann ein bereits ausgestelltes E-Rezept korrigiert werden? 
 

 
 Ja   Nein 

 
2.  

Ist es zur Vermeidung von Retaxationen zwingend erforderlich, dass der 
verordnende Zahnarzt das E-Rezept mit seinem eHBA signiert?  
 

 
 Ja   Nein 

3.  
Kann das E-Rezept ausschließlich per elektronischer Gesundheitskarte 
eingelöst werden? 
 

 
 Ja   Nein  

4.  
Kann bei Störungen in der Telematikinfrastruktur das Papierformular 
„Muster 16“ verwendet werden? 
 

 
 Ja   Nein 

5.  
Ist es erforderlich, bei einer Freitextverordnung die Pharma-Zentral-
Nummer (PZN) auf dem E-Rezept anzugeben?  
 

 
 Ja   Nein 

6.  
Sind neben dem Wirkstoff auch dessen Wirkstärke mit Mengeneinheit 
verpflichtender Bestandteil einer Freitextverordnung?   
 

 
 Ja   Nein  

5 – 6 richtige Antworten = 2 Fortbildungspunkte 
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